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Flächenbedarf 
 
In den vorbereitenden Untersuchungen für einen städtebaulichen Entwicklungsbereich Ostfeld in 
Wiesbaden wurde den Anregungen/Hinweisen in Bezug auf die Bereitstellung von gewerblichen 
Bauflächen, Industrie- und Wohnbauflächen gefolgt. 
In den vorbereitenden Untersuchungen wurde die Möglichkeit der Bereitstellung von Wohn- und 
Gewerbeflächen geprüft. In diesem Zusammenhang sind unterschiedliche Bedarfsprognosen erstellt 
worden. Das Strukturkonzept (vgl. Anhang 1 der vorbereitenden Untersuchungen) enthält 
entsprechende Flächen, um dem künftigen hohen Bedarf begegnen zu können. Die angestrebten 
Flächengrößen der unterschiedlichen Nutzungen sind dem Kapitel 5.3.2 des Berichts zu den 
vorbereitenden Untersuchungen zu entnehmen. 
 
Ziel der Planungen ist es, einen dichten, kompakten und mischgenutzten Stadtteil zu schaffen, der 
eine hohe Dichte durch die Erstellung von Geschosswohnungsbau ermöglichen soll. Dabei ist auch 
geplant, die Nutzungen innerhalb eines Gebäudes zu mischen. Flächenverbrauchende Nutzungen 
durch die Schaffung von z.B. Einfamilienhäusern sollen vermieden werden, um die Flächen 
möglichst effizient nutzen zu können. Auch der ruhende Verkehr soll nach Möglichkeit 
flächensparend in z.B. Quartiersgaragen untergebracht werden. Der Bericht zu den vorbereitenden 
Untersuchungen enthält ebenfalls in Kapitel 5.3.2, Städtebauliches Gerüst und Dichte, differenzierte 
Zielaussagen zur Flächennutzung. 
 
 
Urbane Gebiete und Branchenbedarf 
 
Grundsätzlich sind im Strukturkonzept Flächen für die Ansiedlung gewerblicher Betriebe 
vorgesehen. Auch eine Mischung unterschiedlicher Nutzungen in Form der Nutzungskategorie 
„Urbane Gebiete“ ist nach der Strukturplanung möglich. Die Ziele einer möglichen städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme können im Kapitel 5 des Berichts zu den vorbereitenden Untersuchungen 
nachgelesen werden. 
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Reaktion auf betriebliche Standortanforderungen 
 
 Die in diesem Zusammenhang erläuterten Hinweise/Anregungen beziehen sich auf die 
vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, die dann in Angriff genommen wird, wenn die 
Stadtverordnetenversammlung die Satzung für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme 
beschlossen hat. Die Anregungen/Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der 
folgenden Planungsschritte berücksichtigt.  
 
Erreichbarkeit und Mobilität 
 
In den vorbereitenden Untersuchungen für einen städtebaulichen Entwicklungsbereich Ostfeld in 
Wiesbaden, wurde den Hinweisen zum Thema Erreichbarkeit und Mobilität gefolgt. 
Ein Ziel der Planungen im Ostfeld besteht in der Förderung des Umweltverbunds und damit der 
Ausweitung des öffentlichen Personennahverkehrs. Auch die Planungen der CityBahn werden in die 
Überlegungen zur Schaffung einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung mit einbezogen. Der Beiplan 
Mobilitätskonzept im Bericht zu den vorbereitenden Untersuchungen zeigt ein Straßen- und 
Wegenetz, welches die Aspekte einer nachhaltigen Mobilität berücksichtigen.  
Die Themen Elektromobilität und Car-Sharing-Maßnahmen werden in den nachgelagerten 
Planungsprozess mit aufgenommen. Im Bericht sind die Zielaussagen zum Thema Mobilität im 
Kapitel 5.3.1 dargestellt.  
Die weitere Entwicklung zum Thema Verkehr und Mobilität setzt voraus, dass alle beteiligten Akteure 
einbezogen werden. Im bisherigen Planungsprozess wurde hierzu auch die Stadt Hochheim als 
Träger öffentlicher Belange mit einbezogen. Die Beteiligung wird im weiteren Verfahren fortgesetzt.  
 
In den vorbereitenden Untersuchungen für einen städtebaulichen Entwicklungsbereich wird die 
grundsätzliche Machbarkeit einer städtebaulichen Entwicklung geprüft. Ein Teil der vorgebrachten 
Hinweise bezieht sich auf die vorbereitende bzw. verbindliche Bauleitplanung, die dann in Angriff 
genommen wird, wenn die Stadtverordnetenversammlung die Satzung für eine städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahme beschlossen hat. Die vorgebrachten Anregungen und Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen und in den folgenden Planungsschritten berücksichtigt.  
 








